
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/2/11 13Os197/81,
10Os117/86

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1982

Norm

StGB §34 Z10

Rechtssatz

Kommt nur dem zugute, der durch eine ihn selbst drückende eigene Notlage (oder die eines ihm Nahestehenden),

nicht auch durch jene eines Komplizen, zur Tat bestimmt worden ist.

Entscheidungstexte

13 Os 197/81

Entscheidungstext OGH 11.02.1982 13 Os 197/81

10 Os 117/86

Entscheidungstext OGH 13.01.1987 10 Os 117/86

nur: Kommt nur dem zugute, der durch eine ihn selbst drückende eigene Notlage zur Tat bestimmt worden ist.

(T1) Beisatz: Vgl Kunst im WK § 34 RdZ 33; damit gegen den Klammerausdruck! (T2)
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